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Verbesserungen im gegenseitigen Einvernehmen vorge-
nommen werden können.

Vizepräsident Peter Hintze:
Haben Sie eine Zusatzfrage, Frau Kollegin Dröge?

Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Dazu habe ich eine Zusatzfrage. Diese Debatte haben 

wir bereits letzte Sitzungswoche im Parlament geführt, 
und da hat sich Herr Gabriel erfreulich kritisch, wie ich 
fand, zum Thema „Investitionsschutzklauseln in CETA“ 
geäußert und gesagt, mit ihm werde es ein solches CETA 
nicht geben. Deswegen wüsste ich jetzt im Anschluss 
gern konkret: Welche Termine haben er oder Vertreter 
seines Ministeriums im Anschluss an diese Ankündi-
gung gegenüber dem Parlament wahrgenommen, um 
diese Forderung in Brüssel zu transportieren und ihr zum 
Erfolg zu verhelfen? Bitte sagen Sie uns einfach, wann 
er wohin gefahren ist und mit wem er telefoniert hat. 
Dann wissen wir, ob es nur eine Willensbekundung war 
oder ob wir mit etwas Konkretem rechnen können. Aus 
der Berichterstattung wissen wir zwar, dass man bislang 
über Schuldenschnitte und andere Dinge gesprochen hat. 
Von der kompletten Herausnahme des ISDS-Mechanis-
mus habe ich bisher aber nirgendwo etwas lesen können. 
Deshalb frage ich so konkret nach.

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Frau Kollegin Dröge, Sie haben sicherlich Verständ-
nis dafür, dass ich Ihnen die Einträge im Terminkalender 
oder die Gesprächstermine, die Herr Minister in den 
letzten Tagen und Wochen wahrgenommen hat, nicht im 
Einzelnen herbeten kann. Da bitte ich herzlich um Ver-
ständnis und würde gerne schriftlich antworten.

Vizepräsident Peter Hintze:
Noch eine Zusatzfrage? – Bitte.

Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herzlichen Dank, darüber freue ich mich sehr. – Die 

zweite Frage wäre: Wenn Herr Gabriel, was wir uns alle 
nicht wünschen, in den Verhandlungen nicht erfolgreich 
damit sein sollte, ISDS aus CETA auszuschließen, kön-
nen wir dann damit rechnen, dass die Bundesregierung 
dem Abkommen nicht zustimmen wird? So haben wir es 
jedenfalls in der letzten Sitzungswoche wahrgenommen.

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Im Moment wird die rechtliche Prüfung des Verhand-
lungsergebnisses, das jetzt vorliegt, vorgenommen. Da-
nach wird das Abkommen übersetzt. Dann erst gibt es 
die Möglichkeit für die Bundesregierung, dazu Entschei-
dungen zu treffen und dann im Rat ihr Abstimmungsver-
halten deutlich zu machen, sodass wir erst anschließend 
daran im Parlament entscheiden können.

Vizepräsident Peter Hintze:
Danke schön. – Dann kommen wir zur Frage 6 der 

Abgeordneten Corinna Rüffer:

Welche konkreten Aspekte des Investitionsschutzkapitels 
im Freihandelsabkommen CETA hält die Bundesregierung für 
nicht zustimmungsfähig?

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Liebe Kollegin Rüffer, Ihre Frage beantworte ich wie 
folgt: Grundsätzlich ist festzuhalten: Die Bundesregie-
rung sieht viel Sinn und sehr großen Nutzen in einem 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. 
Ob die Bundesregierung dem Beschluss zur Unterzeich-
nung des Abkommens im Rat zustimmen kann, lässt sich 
erst sagen, wenn der endgültige Vertragstext feststeht 
und von der Bundesregierung abschließend geprüft 
wurde.

Die Bundesregierung sieht, unabhängig von der Fest-
stellung, dass sie Investitionsschutzregeln in Abkommen 
mit entwickelten Rechtsstaaten für nicht erforderlich 
hält, insbesondere in den Punkten Regelung von etwai-
gen Umschuldungen sowie Bankrestrukturierungen und 
-abwicklungen Klärungsbedarf. Die Bundesregierung 
strebt die Klärung dieser Punkte mit der EU-Kommis-
sion an.

Vizepräsident Peter Hintze:
Zusatzfrage?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wir gehen, ehrlich gesagt, davon aus, dass Sie sich 

nur deshalb an Verhandlungen beteiligen, weil Sie sie für 
sinnvoll und unterstützenswert halten. Insofern danke 
für den Hinweis; aber davon sind wir ausgegangen.

Sie haben ein paar Punkte genannt, die kritisch sein 
könnten und von Ihnen, glaube ich, auch so wahrgenom-
men werden. Deswegen stelle ich die Frage noch einmal 
konkreter: Wenn diese Aspekte im Abkommen enthalten 
sein sollten – Sie haben einige Punkte genannt –, würde 
das dazu führen, dass die Bundesregierung es ablehnen 
würde? Können wir damit rechnen?

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Wie ich eben der Kollegin Dröge schon gesagt habe, 
befinden wir uns im Moment in der Phase der Rechts-
förmlichkeitsprüfung. Dann werden die Texte sozusagen 
konsolidiert und übersetzt. Danach wird die Bundesre-
gierung eine Entscheidung darüber treffen, wie sie sich 
im Rat verhält. Erst dann werden wir hier im Parlament 
die Möglichkeit haben, zu entscheiden.

Vizepräsident Peter Hintze:
Noch eine Zusatzfrage? – Bitte.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das bedeutet, dass Sie für sich keine roten Linien 

markiert haben, über die Sie nicht gehen würden? Ver-
stehe ich das richtig?
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Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Liebe Frau Kollegin Rüffer, der Minister hat sehr 
deutlich klargemacht, wo er Verbesserungsbedarf sieht. 
Ich habe vorhin der Kollegin Dröge geantwortet, dass er 
seine Möglichkeiten nutzt, in den Ratsgremien diesen 
Verbesserungsbedarf darzustellen, auch in den politi-
schen Gesprächen mit den Vertretern der Mitgliedstaa-
ten. Insofern sind wir sehr optimistisch, dass es noch 
Verbesserungen geben wird. Wir bleiben einfach im Ge-
spräch. Das Verfahren ist trotzdem so, wie ich es Ihnen 
eben geschildert habe.

Vizepräsident Peter Hintze:
Dann kommen wir zur Frage 7 der Abgeordneten 

Corinna Rüffer:
Wäre es denkbar, dass auf Grundlage des Investitions-

schutzkapitels im CETA bei Umschuldungen von Staatsanlei-
hen Klagen vor internationalen Schiedsgerichten vorgebracht 
werden könnten?

Frau Staatssekretärin, bitte.

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Schönen Dank. – Liebe Frau Kollegin Rüffer, das ist 
quasi das Beispiel dafür, weshalb ich gesagt habe, dass 
wir Möglichkeiten sehen, Verbesserungen hinzubekom-
men. Die Bundesregierung hat sich erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass ein ursprünglich von Kanada unterbrei-
teter Vorschlag zur Regelung von Umschuldungen nach-
träglich in den Abkommenstext aufgenommen wurde, 
siehe Annex X: Public Debt, Seite 184 des CETA-Textes 
vom 26. September 2014. Diese Textpassage war im 
CETA-Text, der am 5. August 2014 an die EU-Mitglied-
staaten übermittelt wurde, noch nicht enthalten. Damit 
hat sich die Gefahr von erfolgreichen Klagen gegen et-
waige Umschuldungsmaßnahmen verringert. Die Bun-
desregierung wird sich ungeachtet dessen für weitere 
Verbesserungen einsetzen.

Vizepräsident Peter Hintze:
Dazu eine Zusatzfrage?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja.

Vizepräsident Peter Hintze:
Bitte.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich formuliere es einmal so: Wird die Bundesregie-

rung CETA zustimmen, auch wenn die Regelungen im 
Kapitel über Investitionsschutz nicht dahin gehend ver-
ändert werden, dass Klagen bei Umschuldungen von 
Staatsanleihen ausgeschlossen wären? Noch einmal eine 
ähnliche Frage.

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Liebe Frau Kollegin, gerade wird die Rechtsförmlich-
keit der Texte geprüft. Anschließend werden sie über-

setzt. Diese Texte werden, wie ich eben beispielhaft er-
klärt habe, im Laufe der Prüfverfahren noch geändert. 
Die Bundesregierung wird dann anhand der Abschluss-
texte ihre Entscheidung treffen und entsprechend im Rat 
agieren. Danach werden wir hier im Parlament darüber 
zu entscheiden haben.

Vizepräsident Peter Hintze:
Sie dürfen noch einmal nachfragen, wenn Sie mögen? –

Okay, nicht mehr. Danke.

Frau Dröge hat noch eine Nachfrage. Bitte.

Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich habe noch eine Nachfrage. Ich finde es etwas 

schade, dass Sie sich hier offensichtlich nicht festlegen 
möchten, weil ich Herrn Gabriel letzte Sitzungswoche 
im Plenum anders verstanden habe. Ich habe noch ein-
mal eine konkrete Nachfrage: Hätten die Gläubiger bzw. 
Besitzer griechischer Staatsanleihen auf der Grundlage 
von Bestimmungen, wie sie in CETA vorhanden sind, vor 
internationalen Schiedsgerichten gegen die Umschuldung 
griechischer Staatsanleihen, die seit März 2012 bestehen, 
klagen können? Ich finde, dass das für uns eine relevante 
Frage ist, um bewerten zu können, was wir gerade ver-
handeln.

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Frau Kollegin Dröge, wie Sie wissen, bin ich von Be-
ruf Bauingenieurin und keine Juristin. Ich würde Ihnen 
diese Frage gern schriftlich beantworten und würde die 
Juristen des Hauses damit beschäftigen, damit Sie eine 
konkrete Antwort bekommen. – Danke schön.

Vizepräsident Peter Hintze:
Danke schön. – Dann kommen wir zur Frage 8 des 

Abgeordneten Dr. Frithjof Schmidt, Bündnis 90/Die 
Grünen:

Sind die Äußerungen des Bundesministers für Wirtschaft 
und Energie, Sigmar Gabriel, aus den vergangenen Wochen 
zu den Investitionsschutzregeln im CETA so zu verstehen, 
dass, wenn die Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren wei-
terhin Bestandteil im CETA bleiben sollten, die Bundesregie-
rung im Rat der Europäischen Union gegen ein solches Ab-
kommen stimmen würde?

Bitte, Frau Staatssekretärin.

Iris Gleicke, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie:

Danke schön, Herr Präsident. – Lieber Herr Kollege 
Schmidt, ich beantworte Ihre Frage wie folgt: Die Bun-
desregierung sieht viel Sinn und sehr großen Nutzen in 
einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada. Die Bundesregierung begrüßt daher, dass die 
EU-Kommission und Kanada ein vorläufiges Verhand-
lungsergebnis erreicht haben. CETA erfüllt nach Ansicht 
der Bundesregierung grundsätzlich die Erwartungen an 
ein modernes und ehrgeiziges Freihandelsabkommen 
zwischen Industriestaaten. Der Abschluss von CETA 
wird auch ein wichtiges Signal senden, dass die EU zum 
Freihandel steht und in der gemeinsamen Handelspolitik 
handlungsfähig ist.
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